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Kandidatenbewerbung / -innenbewerbung für die Wahl zum  
Kinder- und Jugendbeirat der Gemeinde Ammersbek am 28.02.2026 

 
 
 
O  Ich bewerbe mich für den Kinder- und Jugendbeirat / die Kindervertretung 2026 – 2028 der 

Gemeinde Ammersbek als Kandidat/-in. 
 
O Ich schlage für den Kinder- und Jugendbeirat / die Kindervertretung 2026 – 2028 der Ge-

meinde Ammersbek als Kandidaten / Kandidatin vor: 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Name       Vorname 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Anschrift 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Geburtsdatum      Telefon 
 
 
 
 
Ich bin bereit, für zwei Jahre im Kinder- und Jugendbeirat / der Kindervertretung der Gemeinde Am-
mersbek ehrenamtlich mitzuarbeiten und nehme, wenn ich gewählt werde, die Wahl an.  
 
 
Ammersbek, den …..…………….. 2026  …………………………………………... 
       Unterschrift des / der Kandidaten / -in 
 
 
 
 
Wir / ich sind damit einverstanden, dass unsere / meine Tochter / unser / mein Sohn 
………...…………………… für die Wahl zum Kinder- und Jugendbeirat / der Kindervertretung der 
Gemeinde Ammersbek kandidiert und in diesem für die Wahlzeit von zwei Jahren mitarbeitet.  
 
 
Ammersbek, den ………..……….. 2026  …………………………………………... 
       Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 
 
 
 



-    - 
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Information zu den Voraussetzungen für eine Kandidatur: 

- Für den Kinder- und Jugendbeirat kandidieren kann, wer mindestens seit dem 01.03.2025 
seinen Hauptwohnsitz in der Gemeinde Ammersbek hat und in der Zeit vom 01.03.2005 bis 
28.02.2015 geboren ist.  
 

- Für die Kindervertretung kandidieren kann, wer mindestens seit dem 01.03.2025 seinen 
Hauptwohnsitz in der Gemeinde Ammersbek hat und in der Zeit vom 01.03.2015 bis 
28.02.2021 geboren ist.  

 
Weitere Informationen: 

- Der Kinder- und Jugendbeirat besteht aus 5 – 7 Mitgliedern. Bei Nichterreichen der erforder-
lichen Mindestmitgliederzahl gilt der Kinder- und Jugendbeirat als NICHT gewählt. 
 

- Die Kindervertretung besteht aus 5 – 7 Mitgliedern. Bei Nichterreichen der erforderlichen 
Mindestmitgliederzahl gilt die Kindervertretung als NICHT gewählt. 
 

- Sofern die Mindestanzahl der Mitglieder für den Kinder- und Jugendbeirat nicht erreicht wird, 
ist die Bildung einer Kindervertretung als dort fest zugeordnete Gruppe NICHT durchführbar.   

 


